
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1988/5/19 87/16/0162
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.05.1988

Index

32/06 Verkehrsteuern

Norm

GrEStG 1955 §3 Z2;

Beachte

Besprechung in:AnwBl 1990/8, 444;

Rechtssatz

Eine Au8age iSd § 3 Z 2 GrEStG 1955 stellt insbesondere die Übernahme von auf dem Grundstück lastenden

Hypotheken dar.
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